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„Entwurf einer Verordnung über Arbeitsstätten vom ... 2003“ in der Fassung vom 6. Mai 2003

Allgemeines

Mit dem Entwurf ist beabsichtigt, die bisherige Arbeitsstättenverordnung zu ersetzen und den Intentionen der EU-Regelungen anzupassen, die von der Vorgabe eines Schutzzieles ausgehen und für dessen Erreichung den Betrieben unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung stehen sollen. Dies soll es den Betrieben ermöglichen betriebsnahe Gestaltungsmöglichkeiten zu bevorzugen. Diese Herangehensweise hat für den einzelnen Betrieb ihre Vorteile. Die EU-Vorgaben stellen aber ganz ausdrücklich Mindestforderungen dar, die durch die nationale Rechtssetzung verbessert werden dürfen. Der Bundesrepublik Deutschland als einem – auch innerhalb der EU – hoch entwickelten Industriestandort stände es nicht schlecht an, sich nicht nur mit einer 1:1-Umsetzung der EU-Richtlinien zu begnügen. Wenn die auch vom BMWA immer wieder vorgetragene These richtig ist, dass sich Maßnahmen für eine Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes mittel- bis längerfristig nicht nur gesamtwirtschaftlich, sondern auch einzelbetrieblich rechnen, dann ist die – vorsichtig formulierte – Zurückhaltung bei der Umsetzung der EU-Richtlinien, um die es im vorgelegten Entwurf geht, nicht verständlich.

Gerade bei der Gestaltung von Arbeitsstätten sind die Varianten für die Erreichung eines qualitativ wirksamen Arbeits- und Gesundheitsschutzes weniger zahlreich, als dies beispielsweise beim technischen Arbeits- und Gesundheitsschutz von Maschinen, Geräten und Anlagen gegeben ist. So sind die Maßnahmen zur Beeinflussung beispielsweise des Raumklimas auf die Beeinflussung seiner konstituierenden Größen Temperatur, Luftbewegung und Luftfeuchtigkeit beschränkt und dies gilt gleichermaßen für Klein- wie auch Großbetriebe. Ähnlich lassen sich auch bei der Gestaltung von Arbeitsstätten für Behinderte – wenn sie denn deren Behinderungen tatsächlich berücksichtigen sollen – kaum kleinbetriebsspezifisch variieren. Insofern muss ganz ausdrücklich daran gezweifelt werden, ob mit der neuen Verordnung es tatsächlich eine Erleichterung für die Erfüllung der Pflichten für Klein- und Mittelbetriebe geben kann, wie die Begründung suggeriert. Es muss vielmehr befürchtet werden, dass diese These von den Arbeitgebern aus Klein- und Mittelbetrieben nicht dahingehend interpretiert wird, das Niveau des Arbeits- und Gesundheitsschutzes noch weiter abzusenken und sich an dem, ihnen ökonomisch vertretbaren zu orientieren. Oberstes Ziel der zugrundeliegenden EU-Richtlinien ist aber der Arbeits- und Gesundheitsschutz, dies wird durch den Bezug auf das Arbeitsschutzgesetz mehr als deutlich. 

Entgegen den Vorgaben des ArbSchG wird im Entwurf darauf verzichtet, die Notwendigkeit zur Beteiligung der Beschäftigten sowie ihrer betrieblichen Interessensvertretung verzichtet. Dies stellt ganz eindeutig ein falsches Signal dar. Während in der Begründung des Ministeriums das besondere Eingehen auf die Interessen der Klein- und Mittelbetriebe hervorgehoben wird, finden die Beschäftigten und ihre Interessensvertretung sowohl im Entwurf zum Verordnungstext als auch in der Begründung nicht statt. Damit wird vom Ministerium leichtfertig hingenommen, dass Missverständnisse über die Bedeutung der Notwendigkeit zur Beteiligung von Beschäftigten und ihren Interessensvertretern entstehen. Das Ministerium nimmt damit leichtfertigerweise eine Vielzahl von gerichtlichen Klärungsprozessen in Kauf, deren Kosten eigentlich in die Kostenbetrachtung zur Verordnung eingehen müssten.

Ob und in wie weit die Einrichtung eines „Ausschusses für Arbeitsstätten“ zur Beratung und zur Erarbeitung von technischen Regeln einen Fortschritt darstellt wird sich erst erweisen müssen. Die Einrichtung des Betriebssicherheitsausschusses gemäß der BetrSichV lässt erhebliche Zweifel an der Bereitschaft des BMWA erkennen, sich bei der Erarbeitung auf die bislang gepflegte Praxis einer paritätischen Beteiligung der Sozialpartner zu beziehen. Vielmehr muss befürchtet werden, dass es der Wille des BMWA ist, den Arbeitgebern eine übergewichtige Stellung bei der künftigen Gestaltung von Arbeitsschutzregeln einzuräumen und damit Gepflogenheiten des demokratischen Rechtsstaates aufzugeben. 

Zu den einzelnen Regelungen

Zu § 1 Abs. (2)

Hier wird festgestellt, daß diese Verordnung u.a. nicht gelten soll für Arbeitsstätten in Transportmitteln. Die EU-RL nimmt Arbeitsstätten in Transportmittel, die außerhalb des Unternehmens / Betriebes genutzten Transportmitteln sowie Arbeitsstätten in Transportmitteln aus. In der geltenden ArbStättV sind nur Arbeitsstätten in öffentlichen Transportmitteln von der Geltung ausgenommen. Geht man von der klassischen Verwendung des Begriffs „Transportmittel“ aus, so ergeben sich erhebliche Verschlechterungen für eine Vielzahl von betrieblichen Arbeitsplätzen. Dies betrifft so u.a. die Gestaltung von Gabelstaplern, Krankabinen, betriebliche Fahrzeuge usw. Hierdurch sind ganz erhebliche Unfallgefährdungen und Gesundheitsrisiken zu erwarten. Damit bestünde beispielsweise keine Verpflichtung mehr, Arbeitsplätze in betrieblichen Transportmitteln im Bereich von Hochtemperaturanlagen zu klimatisieren. Dies beträfe etwa die Klimatisierung von Kranfahrerkabinen im Bereich der Stahlerzeugung. Die Gefährdung der Beschäftigten an diesen Arbeitsplätzen ist damit ebenso vorprogrammiert, wie die Gefährdung der Beschäftigten in der Umgebung dieser Transportmittel.

Zu § 3
(1)

Abweichend von der geltenden ArbStättV sieht der Entwurf nicht die Verpflichtung des Arbeitgebers vor als Kriterien für die Gestaltung von Arbeitsplätzen sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische, hygienische Regeln sowie gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu beachten, wie dies auch im ArbSchG vorgenommen wurde. Von der proklamierten Vorgehensweise, allgemeine Schutzziele zu benennen wird damit unverständlicherweise abgewichen. Eine entsprechende Verpflichtung wäre schon auch deshalb von Bedeutung, da technische Regeln zur Ausgestaltung von Vorschriften und Verordnungen bereits durch die Form ihrer Erarbeitung, Abstimmung und Veröffentlichung nicht selten hinter dem tatsächlichen Stand der Technik – an dem sich nach ArbSchG der Arbeits- und Gesundheitsschutz auszurichten hat – zurück bleiben. 

Zu § 3 (2)

Nach der EU-RL müssen alle nach dem 1. Jan. 1993 neu eingerichteten Arbeitsplätze dem Anhang I entsprechen. Genutzte Arbeitsstätten vor dem 1. Jan. 1993 müssen nach der EU-RL spätestens 3 Jahre nach diesem Zeitpunkt – also 1. Jan. 1996 – dem Anhang II der EU-RL entsprechen. Im Entwurf für eine neue ArbStättV spielt der Stichtag 1.1.1993 keine Rolle. Für alle vor dem 20.12.1996 eingerichteten Arbeitsplätze gilt gleichermaßen der Anhang II. Während also nach EU-Recht alle Arbeitsplätze, die zwischen dem 1.1.1993 und dem 20.12.1996 eingerichtet wurden, schon dem Anhang I entsprechen müssen, liegen die deutschen Anforderungen für diese Arbeitsstätten nur auf dem Niveau des Anhangs II. Es fand nicht nur eine verspätete, sondern auch eine Umsetzung auf einem niedrigeren Niveau statt. Die Verordnung ist damit nicht richtlinienkonform.

Zu § 3 (3)

Die Formulierung schränkt die Gestaltungsanforderungen auf „besondere Gesichtspunkte der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes Behinderter“ ein. Die behindertengerechte Gestaltung nach der EU-RL (Anhang I Ziff. 20, Anhang II Ziff. 15) ist nicht auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz beschränkt und deshalb erheblich umfassender. Der Entwurf bleibt hinter der EU-RL zurück.

Zu § 3 (4)

Während die geltende ArbStättV noch einen schriftlichen Antrag des Arbeitgebers für  Ausnahmen von den Vorschriften vorsieht, verzichtet der Entwurf auf die schriftliche Form des Antrages. Damit wird die Beteiligung der betrieblichen Interessensvertretung an der Genehmigung von Ausnahmen von Anfang an erschwert. Betriebliche und gerichtliche Auseinandersetzungen sind die notwendige Folge. 

Zu § 5

Der umfassendere Nichtraucherschutz ist im Sinne eines verbesserten Gesundheitsschutzes ausdrücklich zu begrüßen.

Zu § 8 (2)

Der Entwurf verpflichtet den Arbeitgeber nur Toilettenräume bereit zu stellen. Die geltende ArbStättV ist konkreter und verpflichtet den Arbeitgeber eine ausreichende Zahl an Toilettenräumen und Handwaschbecken in den Toilettenräumen vorzuhalten. Eine ausreichende Zahl und die Ausstattung mit Handwaschbecken ist zum einen nicht so konkret, um den Betrieben nicht noch gewisse Spielräume zu belassen und entspricht zum anderen bereits seit einem Jahrhundert dem mitteleuropäischen Standard an einfachste Hygienevorstellungen und sollte deshalb auch in der neuen ArbStättV erhalten bleiben. 

Die bisherige Regelung der ArbStättV, nach der bis zu einer gewissen Zahl von Beschäftigten gemeinsame Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume für Männer und Frauen möglich sind, wenn eine getrennte Nutzung ermöglicht wird, sollte einschließlich der Benennung der maximalen Zahl der Beschäftigten, bis zu der diese Regelung gilt, erhalten bleiben. Auch hierfür sprechen gesellschaftliche Konventionen, die seit langen Jahren in Deutschland akzeptiert werden.

Zu § 8 (4)

Wesentliche Kriterien für Erste-Hilfe-Räume sind neben der ausreichenden Größe auch die leichte Zugänglichkeit, um den Transport von Personen mit Krankentragen einfach zu ermöglichen. Die leichte Zugänglichkeit fehlt im Entwurf.

Fehlende Regelungen

Eine Reihe von konkreten Regelungen der alten ArbStättV finden sich nicht mehr innerhalb des Verordnungstextes und können nur noch – teilweise – sehr allgemein dem Anhang entnommen werden. Im Einzelfall können diese fehlenden Regelungen durch technische Regeln ersetzt werden, die vom Arbeitsstättenausschuss noch zu erarbeiten sind. Eine Reihe von Regelungen sollten aber als Schutzziele in den Entwurf aufgenommen werden:

· Die Festlegung körperlich zuträglicher Raumtemperaturen fehlt. Sie kann durch die Festlegung der Ermittlungsmethodik für ein behagliches Raumklima ersetzt werden. Bis zum Erlass der entsprechenden Regelung müssen aber die bisherigen Regelungen für Raumtemperaturen weiter gelten.
· Leuchtende Lichtschalter werden nicht mehr erwähnt, spielen aber für die Sicherheit eine wichtige Rolle und müssen entweder durch eine Aufnahme in eine UVV oder eine technische Regel gesichert werden.
· Die Gestaltung von Fußböden, Verkehrswegen usw. findet sich nun im Anhang, der verbindlicher Bestandteil der ArbStättV ist.
· Die Verpflichtung die zulässige Belastung der Böden von Räumen mit darunter liegenden Räumen deutlich anzuzeigen fehlt und muss schnellstmöglich durch eine technische Regel oder eine UVV sichergestellt werden.
· Fensterflügel und deren mögliche Beschränkung der Verkehrswege fehlt. Da in die Verkehrsweg ragende Fensterflügel immer wieder die Ursache von Unfällen sind, bedarf es einer Berücksichtigung der Fenster- und Türöffnungen bei der Ermittlung, Festlegung und Kennzeichnung von Verkehrswegen in einer technischen Regel oder in einer UVV.
· Die Regelungen zu 

· kraftbetätigte Türen und Tore

· sonstigen Einwirkungen wie etwa zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen, Gerüchen, Zugluft, Wärmestrahlung 
· Fahrtreppen und Fahrsteigen müssen in einer technischen Regel oder in einer UVV ergänzend geregelt werden
· Steigleitern, Steigeisengängen, Laderampen 

müssen in einer technischen Regel oder in einer UVV ergänzt werden. 

· Der Mindestluftraum pro beschäftigter Person fehlt als Angabe. Die Angabe von Fläche pro Person und Höhe des Arbeitsraums kann die Angabe des Mindestluftraums nicht ersetzen, da der, aus Grundfläche und Raumhöhe errechnete Luftraum nicht auf den Mindestluftraum schließen lässt. So können Besucher am Arbeitsplatz die Raumverhältnisse ganz massiv beeinflussen. Es bedarf deshalb einer technischen Regel oder einer UVV.
· Die geltende ArbStättV schreibt vor, dass geprüft werden muss, ob die Arbeit ganz oder teilweise sitzend verrichtet werden kann und bei positivem Ergebnis den Arbeitnehmern am Arbeitsplatz Sitzgelegenheiten zur Verfügung zu stellen. Die Sitzgelegenheiten müssen dem Arbeitsablauf und der Handhabung der Betriebseinrichtungen entsprechen und unfallsicher sein. Die geltende ArbStättV gibt weiterhin vor, wenn aus betrieblichen Gründen keine Sitzgelegenheiten unmittelbar am Arbeitsplatz aufgestellt werden können und wenn es der Arbeitsablauf zulässt, sich zeitweise zu setzen, so sind in der Nähe der Arbeitsplätze Sitzgelegenheiten bereitzustellen. Eine derartige Regelung entspricht den Erkenntnissen über die Folgen von Stehbelastungen. Sie fehlt im Entwurf völlig und muss aufgenommen werden. Eine Übernahme in eine technische Regel oder ein UVV ist aufgrund der Abstraktheit des Regelungsinhalts nicht angeraten. 
· Regelungen zur Sicherheit von Beschäftigten an Einzelarbeitsplätzen mit erhöhter Unfallgefahr fehlen und gehörten angesichts ihres Abstraktionsgrades unbedingt in die Verordnung, da sie durch technische Regeln bzw. UVVen konkretisiert werden müssen. 
· Die Anforderungen an Verkehrswege im Freien und den damit verbundenen witterungsbedingten Gefahren, wie sie die geltende ArbStättV enthält, fehlen und sollten wegen des Abstraktheitsgrades in die Verordnung aufgenommen und durch technische Regeln konkretisiert werden. Insbesondere sollte die Möglichkeit einer künstlichen Beleuchtung, wie sie die EU-RL festlegt, in den Anhang aufgenommen werden. Eine weitere Konkretisierung durch technische Regeln oder UVVen ist erforderlich.
· Die Regelungen zu Baustelleneinrichtungen (Arbeitsplätze, Verkehrswege, Tagesunterkünfte, Waschräume, Toiletten, Sanitätsräume usw.) bedürfen einer Konkretisierung in technischen Regeln oder in UVVen. 
· Die geltende ArbStättV sieht Regelungen zu Verkaufsständen in Verbindung mit Ladengeschäften im Freien nur für einige Monate im Jahr und unter bestimmten Bedingungen vor. Der Entwurf enthält keine derartigen Einschränkungen. Diese sollten unbedingt aufgenommen werden.
Anhang

Zu 1.4

Im Entwurf ist von „elektrischen Installationsanlagen“, in der EU-RL von „elektrischen Anlagen“ die Rede. Der Begriff der „elektrischen Anlagen“ ist umfassender als der der „elektrischen Installationsanlagen“. Es sollte von „elektrischen Anlagen“ gesprochen werden.

Zu 2.3.2

Die Türen im Verlauf von Fluchtwegen und Notausgänge dürfen gemäß der EU-RL nicht mit einem Schlüssel verschlossen und durch Gegenstände versperrt oder verstellt sein. Diese wichtigen Vorgaben müssen in die neue ArbStättV aufgenommen werden.

Zu 3.4.1

Der Satz muss entsprechend den Vorgaben der EU-RL wie folgt geändert werden: „Arbeitsstätten müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und mit Einrichtungen für eine der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz angemessenen künstlichen Beleuchtung ausgestattet werden.“ Situationen mit nicht ausreichendem Tageslicht sind in Deutschland im Winter immer gegeben.

Zu 4.1.4

Der Entwurf verlangt eine räumliche Trennung von Wasch- und Umkleideräumen, sie müssen aber untereinander leicht erreichbar sein. Im Gegensatz hierzu verlangt die geltende ArbStättV eine unmittelbare Verbindung zwischen Wasch- und Umkleideräumen. Die Regelung der geltenden ArbStättV ist wesentlich präziser, da eine leichte Erreichbarkeit auch dann gegeben ist, wenn zwischen Wasch- und Umkleideräumen ein kurzes Stück Weg im Freien verlaufen kann. Dies ist keinesfalls der Gesundheit der Beschäftigten zuträglich.

Zu 5.1.2

Für Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und im Freien ist entsprechend den EU-Vorgaben eine künstliche Beleuchtung vorzusehen.

